
S a t z u n g  
 
 
 
 

§ 1 
 
 

Name und Sitz des Vereins 
 

Der Verein führt den Namen  „Friedhofsverein Meschede-Olpe“ und soll in dem 
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz „e.V.“. 
Der Verein hat seinen Sitz in Meschede-Olpe. 
 

 
§ 2 

 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 3 
 

Zweck des Vereins 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
Zweck des Vereins ist: 
 

a) Verwaltung, Pflege und Unterhaltung des Friedhofs in Meschede-Olpe 
 
b) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke.  
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. 
 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

§ 4 
 

Erwerb der Mitgliedschaft 
 

Mitglied des Vereins kann jede volljährige Person werden. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
 

§ 5 
 

Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet: 
 
a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Ausschluss aus dem Verein. 
 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
Vorstandsmitglied. Der Austritt ist zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig. Ein 
Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in 
grober Weise gegen die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss 
beschließt der Vorstand. 
 

§ 6 
 

Mitgliedsbeiträge 
 
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
Der Beitrag ist jährlich zu entrichten. 
 

§ 7 
 

Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind: 
 
a) Vorstand 
b)  Beirat 
c) Mitgliederversammlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 8 

 
Vorstand 

 
Der Vorstand besteht aus folgenden Personen: 
 
Vorsitzende/Vorsitzender 
Stellvertretende Vorsitzende/stellvertretender Vorsitzender 
Kassiererin/Kassierer 
Schriftführerin/Schriftführer 
Beirat (3 Beisitzer) 
 
Der Vorstand ist beschlussfähig wenn mindestens 4 Vorstandsmitglieder anwesend 
sind. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
Der geschäftsführende Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus der/ dem 
Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, Kassiererin/ Kassierer und 
Schriftführerin/Schriftführer. 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und einem 
weiteren Vorstandsmitglied des geschäftsführenden Vorstands vertreten. 
 

§ 9 
 
Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind bei allen wichtigen Vorgängen 
einzuberufen. Über die Einberufung entscheidet die/ der Vorsitzende, im Falle 
ihrer/seiner Verhinderung ihr/ sein Stellvertreter. Die Einberufung erfolgt durch 
Veröffentlichung in der örtlichen Tagespresse sowie durch öffentlichen Aushang.  
Die Beschlüsse sind durch den Protokollführer in das Protokollbuch einzutragen. 
 

§ 10 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks ist das 
Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach 
Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 19. Juni 2008 einstimmig 
beschlossen. 
 
59872 Meschede-Olpe, 19.06.2008 
 



 


